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Burghard Flieger

Sozialgenossenschaften
Chance zur Bewältigung gesellschaftlicher Benachteiligung durch
kollektive Gruppenselbsthilfe

Genossenschaften in Deutschland werden von den Verbänden und nach
dem Gesetz überwiegend durch das sogenannte Förderprinzip definiert. In
keinem anderen europäischen Partnerland wird dies so sehr betont wie in der
deutschen Legaldefinition. Auch der Mainstream bundesdeutscher Genos-
senschaftslehre und -praxis stellt oftmals den Fördercharakter als das

genossenschaftstypische Merkmal schlechthin heraus. Es besagt: Nicht die
Verwertung von Kapital und das Erwirtschaften von Gewinn sollen Haupt-
zweck einer Genossenschaft sein, sondern die Förderung der Mitglieder in
dem Geschäftsfeld, in dem sie angesiedelt ist (Flieger 1997, 2Iff.).

Genossenschaftliches Förderprinzip kontra Gemeinwohlorientierung?

Für eine Abgrenzung von Genossenschaften gegenüber anderen Unterneh-
mensformen eignet sich das Förderprinzip weniger, als dies die Betonung
seitens der Genossenschaftsverbände erwarten läßt. Beinahe alle Handlun-
gen in einer Genossenschaft lassen sich durch diesen relativ interpretations-
offenen Grundsatz rechtfertigen. Das gilt selbst für Geschäfte und Aufga-
ben, die mit dem Zweck des genossenschaftlichen Geschäftsbetriebes im
engeren Sinne nichts zu tun haben, sondern ausschließlich der Gewinnerzie-
lung dienen (Gabriel 1956, 278). Sie werden durch großzügige Auslegung
legitimiert. So wird beispielsweise behauptet, durch Kapitalanlagen erziel-
te Gewinne ländlicher Zentralgenossenschaften und deren Ausschüttung an
die Primärgenossenschaften seien eine mittelbare wirtschaftliche Förde-

rung ihrer Mitglieder. Dieser Argumentationsgang kommt ebenfalls zum
Einsatz, wenn sich Genossenschaftsbanken in Spekulations- und Immobi-
liengeschäften engagieren oder Verbrauchergenossenschaften in neuen
Geschäftsfeldern mit Produkten tätig sind, die ihre Mitglieder nicht konsu-
mieren.

Die Mehrzahl der deutschen Genossenschaftsverbände - mit Ausnahme
der Konsum- und Wohnungsgenossenschaften - nutzen diesen gesetzlich
festgelegten Förderauftrag, um sich gegen Ansprüche abzugrenzen, die eine
besondere Verantwortlichkeit für gemeinnützige Aufgaben formulieren.
Daß die Gemeinwohlorientierung in anderen Ländern zum Selbstverständ-
nis der Genossenschaften gehört, wird nicht nur ignoriert, sondern bei der
Auseinandersetzung über die Rechtsform einer europäischen Genossen-
schaft sogar regelrecht bekämpft. So werden Überlegungen zu einer £cono-
m/'e Soc/a/e als Bestandteil einer europäischen Rechtsformenbestimmung
von den deutschen Verbänden fast einheitlich abgelehnt (Beywl / Flieger
1994, 192ff.; Münkner 1995, 7f.).
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Entsprechend stecken die genossenschaftlichen Prüfungsverbände seit
Jahrzehnten den Rahmen für Genossenschaftsgründungen mit sozialen
Zielen sehr eng. Gemeinwohlorientierte Ansprüche an diese Rechtsform
sollen damit schon im Ansatz vermieden werden. Daß sich wirtschaftlicher
Förderauftrag und sozialpolitisch verantwortliches Handeln nicht wider-
sprechen, verdeutlicht jedoch das breite Spektrum vorhandener Sozialge-
nossenschaften. Teilweise trotz oder unabhängig von der skizzierten Ableh-
nung entwickeln sich in der Realität vielfältige Ansätze dieser Genossen-
schaftsform. Sie reichen von Unternehmen zur Arbeitsplatzsicherung für
benachteiligte Gruppen über Betriebsgenossenschaften, die Tagesstätten
für behinderte Kinder oder Schulen führen, bis hin zu neuen Dienstlei-
stungskooperativen im Altenbereich.

Eine Auseinandersetzung mit dem Thema kann helfen, Sozialgenossen-
Schäften zu einem breiteren Durchbruch zu verhelfen. Gleichzeitig besteht
so die Chance, ihnen eine konkrete Identität bzw. einen eigenständigen
Stellenwert innerhalb des breiten Spektrums genossenschaftlicher Unter-
nehmen in Deutschland zu ermöglichen. Dies läßt sich nur erreichen, wenn
es gelingt, den Blick der verengten bundesdeutschen Genossenschaftsdis-
kussion in Richtung der offeneren europäischen Denkweise zu öffnen: der
Economie Sociale (Münkner 1995).

Unterschiedliche sozialgenossenschaftliche Unternehmensformen

Wenn im Sozialbereich tätigen Genossenschaften, insbesondere mit ge-
meinwohlorientierter Ausrichtung, unter Bezugnahme auf den Förderauf-
trag der genossenschaftliche Charakter abgesprochen wird, wirken solche
Argumentationen grotesk. Denn heute gibt es, wie in früheren Zeiten auch,
eine ganze Reihe genossenschaftlicher Unternehmen, die sich durch ihren
besonderen Einsatz für soziale Probleme auszeichnen. Sie verfolgen diese
Ziele trotz aller Schwierigkeiten auch in der Rechtsform der eingetragenen
Genossenschaft. Ihre Bezeichnung als Sozialgenossenschaften verdeutli-
che ihren eigenständigen Charakter. Wenn sie erfolgreich sind, können sie

helfen, drei Ziele gleichzeitig zu verwirklichen: mehr Arbeitsplätze, besse-

re soziale, gesundheitliche oder erzieherische Versorgung und selbstbe-
stimmte Arbeit (Haensch 1997, 13).

Dem Begriff Sozialgenossenschaften kann ein breites Spektrum in sehr
unterschiedlichen Bereichen wirtschaftlich tätiger Genossenschaften zuge-
ordnet werden, deren Mitglieder oder Beschäftigte im sozialen Sektor
arbeiten. Unterscheiden lassen sich Sozialgenossenschaften Betroffener,
Solidarische Sozialgenossenschaften und Professionelle Sozialgenossen-
Schäften (ebd., 13). Alle drei Typen können produktivgenossenschaftlichen
oder auch hilfsgenossenschaftlichen Charakter haben. Produktivgenossen-
Schäften sind es, wenn zumindest ein nennenswerter Teil der Mitglieder
auch Beschäftigte der Genossenschaft sind. Der hilfs- oder fördergenossen-
schaftliche Charakter ist gegeben, wenn die Mitglieder über diese Genos-
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senschaften Leistungen beziehen, die der ergänzenden Unterstützung ihrer
wirtschaftlichen Tätigkeit oder ihres Konsums im weitesten Sinne dienen.

Bei Sozialgenossenschaften Betroffener geht es um Personen, die zur
Lösung eines sozialen Problems in Selbsthilfe oder mit Hilfe von in diesem
Bereich beruflich Tätiger zur gestützten Selbsthilfe greifen. Dies können
Arbeitslosengenossenschaften. Blinden- und Kriegsversehrtengenossen-
Schäften oder auch andere Ansätze ähnlicher Intention sein. Aufgrund
besonderer Eigenschaften der Beteiligten wie Krankheit, Behinderung,
Randgruppenstatus etc. erfahren sie als Wirtschaftsunternehmen im Wett-
bewerb vielfältige Benachteiligungen. Als Ausgleich hierfür versuchen sie

deshalb, wenn sie produktivgenossenschaftlichen Charakter haben, ihren
Mitgliedern (teil-)geschützte Beschäftigungs- bzw. Arbeitsmöglichkeiten
zu bieten. Einige sind auch hilfsgenossenschaftlich aktiv, indem über sie

beispielsweise der Einkauf oder vor allem der Absatz von in Sozialeinrich-
tungen erstellten Produkten oder Dienstleistungen organisiert wird.

Solidarische Sozialgenossenschaften greifen verstärkt auf die im Sozial-
bereich verbreitete Form des Ehrenamts zurück bzw. ihre Mitglieder brin-
gen in größerem Maße unbezahlte Arbeit in die Genossenschaft ein. Das
bedeutet: Zumindest ein größerer Teil der innerhalb der Genossenschaft zur
Verfügung gestellten Leistungen werden nicht bezahlt, sondern durch
Arbeitsaustausch oder Arbeit zugunsten anderer ohne Entgelt eingebracht.
Die sozialen Hilfestellungen werden aus Gründen der Solidarität gegeben.
Arbeit und Einkommen stellen insofern nicht die primäre Motivation der
Mitglieder dar. Der Nutzen dieser Form von Kooperative kommt häufig
ebenfalls Benachteiligten zugute, die nicht Mitglieder der Kooperative
sind. Hier können aber auch Sozialgenossenschaften zugeordnet werden,
bei denen die nutzenden Mitglieder nicht monetäre Austauschformen in den

Vordergrund stellen, wie dies beispielsweise zum Teil bei Seniorengenos-
senschaften (Ministerium für Arbeit, 1991) oder Tauschringen der Fall ist.

Professionelle Sozialgenossenschaften gleichen am stärksten herkömm-
liehen Genossenschaften. Sie bieten ihr Leistungsspektrum am Markt wie
jedes andere Unternehmen an. Das geschieht oftmals für öffentliche Ein-
richtungen, aber auch direkt für Klienten. Als Gegenwert erhalten sie dafür
einen Marktpreis. Die Mitglieder bzw. Betreiber finden dadurch Arbeit und
Einkommen. Insofern gehören die Mitglieder oder die Angestellten nicht
selten zu einer bestimmten qualifizierten Berufsgruppe im Sozialbereich.
Bei diesem Unternehmenstyp handelt es sich häufiger als bei den vorher
genannten Formen um Produktivgenossenschaften, indem die Mitglieder
ihre Tätigkeit nicht als Angestellte bei einem sozialen Träger, sondern als

Gruppenselbständige auf dem freien Markt anbieten.

Dauerarbeitsplätze für Langzeitarbeitslose durch Kooperation

Ein Beispiel für eine Sozialgenossenschaft Betroffener ist die GDS Ge-
meinschaftsdienste Stolberg eG in Stolberg. Sie wurde mit dem Ziel
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gegründet, Dauerarbeitsplätze zu schaffen. Im Herbst 1985 initiierten
Christen beider Konfessionen das Dienstleistungsunternehmen, um die
Beschäftigung von Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen zu ermöglichen.
Bei einem Gründungskapital von nur 8 '200 DM und 45 Mitgliedern erfolgte
die Eintragung als Genossenschaft (Hermanns 1993,7; Flieger 1999b, 13).
Trotz der geringen Finanzierung erfolgte eine Eintragung als Genossen-
schaft durch den rheinischen Genossenschaftsverband. Allerdings „winkte"
auch als Anschubfinanzierung ein Zuschuß des Bistums Aachen im Hinter-
grand. Wichtige in der Satzung festgeschriebene Ziele lauten: Schaffen von
Arbeitsplätzen, unbefristet, tariflich gebunden, ohne Billiglohntarif; Hinfüh-
ren von Mitarbeitern zum regulären Arbeitsmarkt über Tätigkeiten im
Dienstleistungsbereich; volle Kostendeckung aus eigener wirtschaftlicher
Kraft über den Markt; erwünschte Fluktuation der Mitarbeiter durch Vermit-
teln in feste, gesicherte Arbeitsverhältnisse bei anderen Unternehmen.

In den ersten drei Jahren nach der Gründung stieg der Umsatz von 44'000
auf 370'000 DM. In dieser Zeit konnten rund 110 Aufträge erledigt werden.
Die finanzielle Basis wurde zu diesem Zeitpunkt von 145 Mitgliedern
geschaffen, die auch für neue Aufträge sorgten. Ihre Zahl stagniert mittler-
weile bei etwa 150. Nur zehn von ihnen sind auch heute noch für die
Genossenschaft mehr oder weniger engagiert. Viele Mitglieder sehen ihren
Anteil wohl auch eher als Spende an. Sie erzielen daraus weder durch
Dividende noch durch andere Vergünstigungen Vorteile. Von den Beschäf-
tigten selbst sind nur fünf gleichzeitig auch Mitglieder der Genossenschaft.
Selbst 100 DM Pflichtanteil ist für einige von ihnen ein Problem.

Ursprünglich wurde der weiteren Entwicklung des Unternehmens mit
zurückhaltendem Optimismus entgegengesehen, da sie ihr Angebotsspek-
trum kontinuierlich verbreiterte. Bereits im Jahre 1990 konnte eine Eintra-
gung in die Handwerksrolle als Beton- und Stahlbetonbauerbetrieb erreicht
werden. Ebenfalls gelang es, einen „Geschirrmobilverleih" aufzubauen und
damit zugleich einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Bis heute
blieben die angebotenen Dienstleistungen trotzdem auf einem geringen
Anforderungsniveau. Gründe liegen in den oft nur geringen Arbeitsmög-
lichkeiten der Mitarbeiter. Insofern wird so gut wie jeder angebotene
Auftrag übernommen. Sie umfassen Tätigkeiten in Haus, Hof und Garten,
bei der Landschaftsreinigung und -pflege, im Bautenschutz und bei der
Raumgestaltung. Außerdem ist das ortsansässige Parkhaus angepachtet.
Neben der Funktion als Parkhauswächter werden von der Genossenschaft
alle damit verbundenen administrativen Aufgaben wie Mietverträge etc.
bearbeitet.

Aus heutiger Sicht erweist es sich als schwierig, einzelne Gewerke und
Arbeitsbereiche aufzubauen und kontinuierlich zu betreiben. Diejenigen,
die über die dafür erforderlichen Fähigkeiten verfügen, werden auch am
ehesten wieder in den Arbeitsmarkt vermittelt. Diese zu halten, wäre aber

erforderlich, um Tätigkeitsfelder der Genossenschaft zu stabilisieren und
darüber eine kontinuierliche Auftragsauslastung zu erreichen. Als Folge der
Gesamtarbeitsmarktsituation ist es zunehmend schwieriger, die angestrebte
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Fluktuation zu verwirklichen: Es gelingt kaum noch, neue Mitarbeiter eine

Zeitlang zu stabilisieren und anschließend in feste andere Arbeitsverhält-
nisse zu vermitteln. Im Gegenteil, durch die unbefristeten Arbeitsverträge
steigen sogar die Kosten des Unternehmens. Denn die Arbeitsamtszuschiis-
se fallen mit der Dauer der Beschäftigung kontinuierlich. Bisher konnten
die ansteigenden Personalkosten aber kompensiert werden.

Ein weiteres Problem des Unternehmens ist außerdem die Saisonarbeit,
besonders im Bereich Landschafts- und Gartenbau, da dort vor allem im
Sommer die Auslastung erreicht wird. Dies sind Tätigkeitsfelder, die für
ungelernte Arbeitskräfte am leichtesten auszuführen sind. Insofern müssen
im Sommer volle Auftragsbücher erreicht bzw. die erforderlichen De-
ckungsbeiträge erwirtschaftet werden, um über den Winter zu kommen.
Dies gilt vor allem für vier Mitarbeiter, für die über Inserate nach Aufträgen
gesucht wird. Bei den übrigen elf Beschäftigten ist ein ganzjähriges Auf-
tragsvolumen weitgehend gesichert.

Trotz dieser Schwierigkeiten ist die arbeitsmarktpolitische Bilanz des
Unternehmens mit seinen bescheidenen Mitteln ein kleiner Erfolg: Gegen-
wärtig sind 17 Mitarbeiter im Alter zwischen 22 und 59 Jahren beschäftigt,
davon zwei Schwerbehinderte. Insgesamt konnten bisher 66 Arbeitsverträ-
ge abgeschlossen werden und 28 Arbeitslose in andere Unternehmen
weitervermittelt werden. Ein großer Teil der bei der GDS Arbeitenden sind
Familienväter mit drei bis sieben Kinder ohne beruflichen Abschluß. Sie
müßten, wenn es die GDS nicht gäbe, überwiegend von der Sozialhilfe
leben.

Behinderte entscheiden für sich selbst

In Deutschland ist mit dem Pflegeversicherungsgesetz von 1995 die selbst-
organisierte Assistenz erschwert. Personen, die sich ihre Pflege selbst
organisieren wollen, erhalten danach ein Pflegegeld. Dessen Höhe hängt
von der Pflegestufe ab, in die der Betroffene vom Medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK) eingestuft wird. Erfolgt die Pflege über einen
ambulanten Dienst, der von den Pflegekassen als Vertragspartner anerkannt
ist, gewährt die Pflegekasse die Pflegesachleistung. Deren Abrechnung
erfolgt direkt zwischen dem ambulanten Dienst und der Pflegekasse. Inso-
fern müssen unterstützungsbedürftige Menschen ambulante Pflegedienste
in Anspruch nehmen, um den gesamten Umfang der notwendigen Pflege
finanziert zu bekommen. Ein großer Teil der Selbstbestimmung geht da-
durch verloren, weil die Betroffenen an die institutionell geprägte Pflege
gebunden bleiben.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Entstehung von bisher zwei Assi-
Stenzgenossenschaften in Bremen und Hamburg einen eigenständigen Cha-
rakter. Die Hamburger Assistenzgenossenschaft (H.A.G.) geht zurück auf
eine Initiative des Hamburger Vereins „Autonom Leben" (Flieger 1999a,
10). Die Idee, einen ambulanten Dienst nach den Kriterien der Selbstbe-
stimmt-Leben-Bewegung zu gründen, entstand aufgrund vieler Beratungs-
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gespräche. In diesen wurde immer wieder Unzufriedenheit mit den bis dahin
angebotenen ambulanten Diensten formuliert. Eines der wichtigsten Ziele
ist es, die bestehenden Machtverhältnisse zu verändern: Die Entscheidungs-
macht, die der Hilfegeber aufgrund bestehender Strukturen besitzt, soll
bewußt auf den Hilfenehmer übertragen werden.

Beim Aufbau der H.A.G. können zwei wichtige Schritte unterschieden
werden: die Eintragung der Genossenschaft sowie die Anerkennung als

gemeinnütziger Verein. Zur Gründung der Genossenschaft mußten 300'000
DM vorfinanziert werden. Die Hauptfürsorgestelle in Hamburg gab einen
Zuschuß von 65'000 DM. Die „Läwitz-Stiftung", die selbstverwaltete
Betriebe fördert, bot ein günstiges Darlehen an. Zudem vermittelte die
genossenschaftliche Geldberatungsgesellschaft TRION eine Privatperson,
die die restlichen lOO'OOO DM bereitstellte. Ein weiterer Bestandteil der
Finanzierung ist der Erwerb von Genossenschaftsanteilen. Ein Genossen-
schaftsanteil kostet 250 DM, wobei jedes Genossenschaftsmitglied unab-
hängig von den gekauften Anteilen nur über eine Stimme in der Mitglieder-
Versammlung verfügt. Zur Zeit hat die H.A.G. 59 Genossenschaftsmitglie-
der, von denen über 50 Prozent auch tatsächliche oder potentielle Assistenz-
nehmer sind. Außerdem gibt es 80 Betriebsmitglieder.

Die Mitgliederversammlung, auch Generalversammlung genannt, wählt
den Vorstand, der mit der Geschäftsführung betraut ist, sowie den Auf-
sichtsrat, dem die wichtigsten Kontrollaufgaben zukommen. Zudem exi-
stiert noch eine Assistenznehmerversammlung. An dieser nehmen auch
Assistenznehmer teil, die kein Genossenschaftsmitglied sind. So zählt diese
Versammlung derzeit 20 Mitglieder, von denen nur ca. 1/3 Genossen sind.
Der geschäftsführende Vorstand der H.A.G. schließt mit den Menschen, die
persönliche Assistenz in Anspruch nehmen wollen, einen Assistenzvertrag.
In diesem sind die Verpflichtungen des zukünftigen Assistenznehmers
sowie die Leistungen der H.A.G. festgelegt. Sie erledigt beispielsweise die
Lohnbuchhaltung sowie andere organisatorische, arbeits- und versiehe-
rungsrechtliche Dinge für die Assistenznehmer.

Die benötigten Assistenten werden entweder von der betreffenden Per-
son selber oder zusammen mit der H.A.G. gesucht, teilweise durch indivi-
duelle Stellenausschreibungen. Die Assistenznehmer und die H.A.G. agier-
ten gemeinsam als Arbeitgeber, vertraglich bzw. arbeitsrechtlich sind sie
aber bei der H.A.G. angestellt. Der größte Teil der Assistenten sind Teilzeit-
kräfte und Studenten. Sie werden nach BAT vergütet. Der Stundenlohn der
Studenten liegt derzeit bei 18,68 DM. Zivildienstleistende werden für diese
Arbeit nicht als geeignet angesehen. Hauptgrund dafür ist, daß sie nicht
langfristig, sondern nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen.

Von der H.A.G. wurden unabhängig von den Assistenznehmern Kosten-
satzverhandlungen mit den Kostenträgern geführt. Sie konnte durch den
einheitlichen Stundensatz eine wesentliche Grundlage für die persönliche
Assistenz sichern. Das heißt, die Genossenschaft rechnet mit den zuständi-

gen Kostenträgern nicht, wie allgemein üblich, nach Leistungskomplexen
ab, sondern nach Stunden. Bei den Verhandlungen über Art und Umfang der
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benötigten Assistenz mit den Kostenträgern wird die H.A.G. durch die
Beratungsstelle Autonom Lebe« unterstützt. Zusammen mit den 20 Assi-
stenznehmern sind gegenwärtig 76 Assistenzgeber beschäftigt, die monat-
lieh ungefähr 4'500 Stunden Assistenz geben.

Kennzeichen sozialreformerischer Genossenschaften

Bedingt durch den skandalösen und spektakulären Zusammenbruch ge-
meinwirtschaftlicher Unternehmen (u.a. „Neue Heimat GmbH" der Ge-
werkschaften) ist der Begriff der „Gemeinwirtschaft" in Deutschland in-
zwischen höchst belastet. Dies ändert nichts daran, daß Gemeinwirtschaft
als reales Modell existiert und je nach sozialen Problemlagen wie Arbeits-
losigkeit, Versorgungslücken, soziale Ungleichheiten reaktivierbar ist. Im
Moment erneuter Zuspitzung versucht die hilflose Politik, die „Gemein-
Wirtschaft" - wenn auch unter anderem Namen - wiederzubeleben. Auf-
grund fehlender Aufarbeitung und Umsetzung gemeinwirtschaftlich-ko-
operativer Praxis findet sie dafür aber kein angemessenes Organisierungs-
wissen vor. Aktuelle Beispiele für diese Aussage sind die Auseinanderset-

zungen zum Kommunitarismus (Etzioni 1997; Bieling 1997). sowie die
Bemühungen, über bürgerschaftliches Engagement oder Gemeinwesenar-
beit (Ries u.a. 1997) mehr Menschen zu gemeinwohlorientierten Aktivitä-
ten zu bewegen.

Bei einer Reihe von Genossenschaftsgruppen lassen sich gemeinwirt-
schaftliche Züge empirisch nachweisen. So betonen die Genossenschaftshi-
storiker Klaus Novy und Arno Mersmann: „Die Genossenschaften sind
zwar immer Hilfswirtschaften von Schwächeren - juristisch: Förderwirt-
Schäften der Mitglieder -, sie können aber erst dann als sozialreformerisch
gelten, wenn sie nicht bloß der Besserstellung einer Sondergruppe dienen,
wenn umgekehrt also die wirtschaftlichen Vorteile der genossenschaftli-
chen Organisation prinzipiell verallgemeinerungsfähig sind. Die mittel-
ständischen Genossenschaften streben die Verbesserung der Marktaus-
gangslage ihrer Mitglieder an; sozialreformerische Genossenschaften ver-
stehen sich als Substitute zu Privateigentum und Marktwirtschaft (Koope-
ration statt Konkurrenz; Solidarismus). Daß diese Unterscheidung keine
konstruierte, sondern eine reale ist, zeigt die Geschichte der Genossen-
Schaftsverbände Und immer spaltete man sich entlang dieser Grunddif-
ferenz ..." (Mersmann / Novy, 1991, 3lf.).

Genossenschaftliche Gemeinwirtschaftlichkeit heißt Verallgemeine-
rungsfähigkeit der Förderinteressen. Das bedeutet auch Einschluß solcher
Zwecke, die weder unmittelbar noch mittelbar wirtschaftlich fördernd
wirksam sind und im Gegensatz zu einem ökonomistischen Verständnis des

Förderauftrags stehen. Thiemeyer bemüht sich, eine konkrete Fassung der
als „sozialreformerisch" qualifizierbaren Kriterien zu formulieren (Thie-
meyer 1990, 326ff.): Gewinnverzicht, Gewinnbegrenzung oder zumindest
eine andere Form der Gewinnverwendung als in sonstigen erwerbswirt-
schaftlichen Unternehmen; BedarfsWirtschaftlichkeit bzw. optimale Be-
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darfsdeckung; Überschußverteilung gemäß Inanspruchnahme und nicht
gemäß Kapitalanteilen; Eliminierung des Marktes durch Identität von
Mitglied und Kunde; demokratische Organisationsstruktur; gesamtwirt-
schaftliche Zielsetzungen wie die des Kooperatismus bzw. die einer Koope-
rationswirtschaft; Zusammenschluß zur Unterstützung von sozial oder
wirtschaftlich gefährdeten Gruppen; Hilfe zur Selbsthilfe durch Eigenver-
antwortung und Selbstverwaltung; Aufbau von Gemeinschaftsgeist und
Solidarität.

In Anlehnung an den engagierten Genossenschaftswissenschaftler En-
gelhardt kann vor diesem Hintergrund auch beim Förderziel zwischen
verschiedenen Genossenschaftsarten unterschieden werden (Engelhardt
1985, 46). Es gibt Genossenschaften:

- die sich ausschließlich der Förderung ihrer Mitglieder widmen wollen
(Fördergenossenschaften) ;

- die sich neben der Förderung der Mitglieder als Hauptziel auch der

Erfüllung gruppenspezifischer Aufgaben beispielsweise sozial schwa-
eher Haushalte verpflichtet fühlen (gruppenwirtschaftliche oder Schicht-
spezifische Genossenschaften);

- die neben der Mitgliederförderung auch öffentlichen Interessen bei-
spielsweise durch Selbstverpflichtung zur Umwelt- oder Sozialverant-
wortung dienen wollen (gemeinwirtschaftliche Genossenschaften).

Bei dieser Vielfalt genossenschaftlicher Unternehmen erweist sich der
Versuch einiger Vertreter der Revisionsverbände in Deutschland, aber auch
mancher Genossenschaftswissenschaftler, nur den ersten Typus als Genos-
senschaft zu akzeptieren, als einseitige Durchsetzung eigener ideologischer
Fixierungen.

Die mehrfach aufgegriffene Auseinandersetzung über die genossen-
schaftlichen Wesensmerkmale ist jedoch mehr als eine ideologische Aus-
einandersetzung. Die traditionellen (kapital-)starken Verbände wollen den
sozialreformerischen Ballast genossenschaftlicher Geschichte und Theo-
riebildung abwerfen. Getragen von zentralisierten Banken- und Warenge-
nossenschaften hoffen sie im Wettbewerb mit führenden Wirtschaftsunter-
nehmen gleichziehen zu können, den Rücken frei zum Lobbyismus für ihre
mächtigen, aber dennoch partikularen Interessen. Der Vielfalt unterschied-
licher Genossenschaftstypen und damit einem Stück politischer Wirt-
schaftskultur drohen dadurch unnötige Einschränkungen. Um dem zu
begegnen, sind eine Reihe von Maßnahmen möglich (Flieger 1993, 9):

- Stärkere Öffnung der Genossenschaft als Rechtsform wie zu ihrer Entste-
hungszeit für die Selbsthilfe wirtschaftlich Ausgegrenzter und zusätzlich
für soziale Selbsthilfegruppen mit wirtschaftlichem Charakter (teilge-
schützte Beschäftigungsverhältnisse) ;

- Übernahme der Kosten für eine betreuende Gründungsprüfung durch den
Staat für Sozialgenossenschaften analog den Beratungszuschüssen für
Einzelnunternehmer - aber zu 100 Prozent;

- Anerkennung der kollektiven Selbsthilfe in Form von Genossenschaften
mit einem speziell zu entwickelnden Instrumentarium ähnlich dem
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Gemeinnützigkeitsgesetz;

- Erleichterungen für gemeinnützige Genossenschaften bei Steuern, Ab-
Schreibungen, Auftragsvergaben etc. je nach Grad der eingegangenen
Selbstverpflichtung, bezogen auf benachteiligte Zielgruppen, Gewinn-
verzieht, Kapitalneutralisierung, ökologische Verantwortlichkeit usw.;

- Entwicklung besonderer Unterstützungsmöglichkeiten für sozialpoli-
tisch tätige Genossenschaften bei Satzung smäßiger Selbstverpflichtung
(Privatisierung öffentlicher Aufgaben), beispielsweise durch Sachkapi-
tal in Form von Räumen und Ausstattung;

- Möglichkeit des Status der fördernden Genossen und Genossinnen im
Rahmen der Rechtsform der Genossenschaft, die dem Unternehmen
ausdrücklich beitreten können, ohne wirtschaftliche Vorteile zu erhal-
ten;

- Einführung eines Kontrollgremiums fördernder Genossenschaftsmit-
glieder mit Kontrollrechten bei nichtwirtschaftlichen Zielsetzungen bei
gleichzeitig auch umfassenden Informationsrechten über die Wirtschaft-
liehe Situation der Genossenschaft;

- Anerkennung der steuerlichen Abzugsfähigkeit fördernder Genossen-
schaftsanteile, solange sie in der Genossenschaft angelegt sind bzw.
wenn sie als Spende eingebracht werden;

- Aufbau eines eigenständigen bundesweiten Prüfungsverbandes für Sozi-
algenossenschaften.
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